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Behandlung im: HFW 
 

Obertshausen, 26.10.2016 
 
 
 
Vergleichsverhandlungen mit dem Kreis Offenbach bezüglich des  
Grundstücks der ehemaligen Friedrich-Fröbel-Schule 
 
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Koerlin, 
 
die Fraktionen der CDU und der SPD stellen gemeinsam folgenden Antrag zur Beschlussfassung 
durch die Stadtverordnetenversammlung. 
 
 
Beschlusstext 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, unter Berücksichtigung des 
zwischenzeitlich ergangenen Urteils des Verwaltungsgerichts Darmstadt vom 27.04.2016 zur 
Hans-Memling-Schule in Seligenstadt, die Vergleichsverhandlungen mit dem Kreis Offenbach 
bezüglich des Grundstücks der ehemaligen Friedrich-Fröbel-Schule vorläufig fortzusetzen.  

 

Der Magistrat wird beauftragt, den HFW-Ausschuss stets zeitnah über den Fortschritt der 
Verhandlungen zu informieren und bei der Vorbereitung einer Entscheidung der 
Stadtverordnetenversammlung zu beteiligen.  

 

Die abschließende Entscheidung über einen Vergleich oder den Abbruch der Verhandlungen mit 
Klageerhebung bleibt der Stadtverordnetenversammlung vorbehalten. 
 

Stadt Obertshausen 
Stadtverordnetenvorsteherin Julia Koerlin 
Schubertstraße 11 
63179 Obertshausen 
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Begründung 

Aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichts Darmstadt vom 27.04.2016 liegt gegenüber dem 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.09.2015 eine veränderte Sachlage vor. 
Hierdurch ist möglicherweise eine Neubewertung der Situation erforderlich. Mit dem 
vorliegenden Antrag soll die Stadtverordnetenversammlung mittels des HFW-Ausschusses in die 
Verhandlungen des Magistrats eingebunden werden, um eine erneute Beratung zu ermöglichen 
und die abschließende Beschlussfassung vorzubereiten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Anthony Giordano     Manuel Friedrich 
CDU-Fraktionsvorsitzender    SPD-Fraktionsvorsitzender 


